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Ab 1. Mai ist das Rauchen nicht
nur in Restaurants verboten, son-
dern in allen Räumen, in denen
mehrere Personen arbeiten. Die
Polizei will aber nur eingreifen,
wenn es gar nicht anders geht.

VERBOTEN Auch wenn alle Beteiligten einverstanden sind, darf am Arbeitsplatz nicht mehr geraucht werden. GAETAN BALLY/KEY

Per 1. Mai kommt das Rauchverbot – in
Restaurants, Bars, Clubs, aber auch am
Arbeitsplatz. Geraucht werden darf in
den Gastgewerbe-Betrieben gemäss
Kantonalzürcher Regelung fortan nur
noch in luftdicht abgetrennten und gut
belüfteten Fumoirs, die nicht mehr als
ein Drittel der Betriebsfläche einneh-
men. Am Arbeitsplatz ist das Rauchen
gemäss Bundesgesetz künftig generell
verboten, wenn mehr als eine Person
in einem Raum arbeitet. Wie bereitet
sich Zürich auf das Rauchverbot vor?
Dieser Frage gehen wir in einer Folge
von Artikeln nach. (LIZ)

SO BEREITET SICH ZÜRICH
AUF DAS RAUCHVERBOT VOR

Der kantonale Datenschüt-
zer gibt grünes Licht für die
neuen Stromzähler der
Elektrizitätswerke des Kan-
tons Zürich. «Das gibt kei-
nen ‹Big Brother› in der
Steckdose», verspricht er.

ALFRED BORTER

Die Elektrizitätswerke des Kan-
tons Zürich (EKZ) wollen im Rah-
men eines Pilotprojekts vorerst
bei tausend Kunden intelligente
Stromzähler einbauen, so ge-
nannte «Smart Meters», mit de-
nen gemessen werden kann, wie
viel Strom verbraucht wird; die
Daten werden den EKZ viertel-
stündlich übermittelt. Der Vor-
teil ist, dass die EKZ nun jeden
Monat eine Rechnung verschi-
cken können, die auf dem effek-
tiven Verbrauch beruht. Bisher
musste eine Akontozahlung be-
glichen werden. Einmal im Jahr
erfolgte eine genaue Abrech-
nung aufgrund der Zählerable-
sung. Mit dem Projekt sollen die
Konsumenten zum Stromsparen
angeregt werden. Laut einem Be-

richt des Bundesamts für Ener-
gie lassen sich nämlich 5 bis
6 Prozent einsparen, wenn der
Kunde jederzeit über die Höhe
des aktuellen Energieverbrauchs
informiert ist. Das EKZ-Pilotpro-
jekt mit tausend Kunden in Die-
tikon soll ab Mai 2010 zwei Jahre
dauern. Verläuft es positiv, wird
es auf alle Kunden ausgedehnt.

«Eine gute Sache» hielt Bru-
no Baeriswyl, Datenschutzbe-
auftragter des Kantons Zürich,
gestern bei der Präsentation sei-
nes Jahresberichts 2009 dazu
fest. Die Frage der Energieeffizi-
enz ist ja eine gesetzliche Vorga-
be für die Stromgesellschaften.
Im Rahmen einer Vorabkontrol-
le hat er aber auch untersucht,
ob dadurch unnötigerweise sen-

sitive Daten über die Strombezü-
ger erhoben werden. Es dürfe
nicht vorkommen, dass in Kom-
bination mit anderen Daten Per-
sönlichkeitsprofile erstellt wer-
den könnten. Er könne sich vor-
stellen, sagte er, dass etwa ein
Schlafmittelhersteller interes-
siert sein könnte zu wissen, wer
nachts immer wieder die Nacht-
tischlampe einschalte, denn das
könnte ja ein potenzieller Kunde
sein. Der Weitergabe von Daten
an solche Interessenten sei aber

ein Riegel geschoben, versicher-
te er. Auch die Manipulation von
Geräten, etwa das Abschalten
von Kühlschränken, sei auf die-
sem Weg unmöglich: «Der Kon-
sument ist geschützt vor dem
‹Big Brother› aus der Steckdose».
Allerdings machte er die EKZ da-
rauf aufmerksam, dass eine vier-
telstündliche Datenerhebung
möglicherweise etwas zu häufig
sei. Auch verlangte er, dass die
«Smart Meters» nur dort instal-
liert werden dürfen, wo das aus-

drückliche Einverständnis der
Kunden vorliegt.

Wie Baeriswyl bestätigte, ist
es aber möglich, dass die Straf-
verfolgungsbehörden auf die Da-
ten Zugriff erhalten, etwa wenn
es darum geht, zu überprüfen,
ob eine Wohnung zu einem be-
stimmten Zeitpunkt bewohnt
war, ob also etwa fürs Kochen
Strom bezogen worden ist: «Sol-
che Daten stehen grundsätzlich
den Strafverfolgungsorganen
zur Verfügung.»

Schlaue Stromzähler im Einsatz
Datenschutzbeauftragter ist mit Pilotprojekt der kantonalen Elektrizitätswerke einverstanden

«Das
Projekt ist
eine gute
Sache»
BRUNO BAERISWYL

Nicht nur neue Technologien wie intelligente
Stromzähler dringen in den Privatbereich der
Bürger ein, auch die Videoüberwachung des

öffentlichen Raums nimmt zu, wie Daten-
schützer Bruno Baeriswyl erwähnte. So hatte
er sich neu mit der Frage von Kameras zur
Überwachung von Spitaleingängen und von
Hochsitzen von Jägern zu befassen. Mit den
Hochsitzen, die vor Vandalen geschützt wer-
den sollen, darum, weil Jäger unter anderem
hoheitliche Aufgaben im Auftrag der Öffent-

lichkeit erfüllen. Seine Empfehlung: Der Ein-

satz von Kameras ist zulässig, wenn deren

Einsatz «geeignet und erforderlich» ist, also
wenn sich das Ziel nicht mittels anderer Mit-
tel, etwa besserer Beleuchtung, erreichen
lässt. Wer im Wald spaziert, soll nicht gewär-
tigen müssen, dass er dabei aufgezeichnet
wird. Wenn eine Jagdgesellschaft einen
Hochsitz mit einer Überwachungskamera
versieht, muss das gut sichtbar signalisiert
werden. (ABR)

Überwachung für Jagdhochsitze

Die fünf Raucherkabinen, die der
Kanton für den Einsatz im Zür-
cher Rathaus sowie in vier Ge-
bäuden der kantonalen Verwal-
tung aufgestellt hat, erfüllen
vom 1. Mai an die Vorschriften
nicht mehr. Sie müssen, wie
Thomas Maag von der Kommu-
nikationsabteilung der Baudirek-
tion bestätigt, entfernt werden,
nicht weil irgendwelche spitzfin-
digen Juristen das so wollen,
wie er sagte, sondern weil die
im Herbst 2009 erlassene Bun-
desvorschrift verlangt, dass nur
noch in baulich abgetrennten
Räumen gepafft werden darf.

Und die Kabinen, die je 18 000
Franken kosten – der Kanton
kam dank einem Spezialpreis et-
was günstiger weg –, müssen
versetzt werden; wohin, ist laut
Maag noch offen. Er betont aber:
«Das Geld ist sicher nicht in den
Sand gesetzt.» Die Suche nach
Räumen gestaltet sich aber
schwierig. «Es ist ja nicht so,
dass wir leere Büros hätten»,
merkt Maag an. Bis die Verle-
gung erfolgt ist, müssen die Par-
lamentsmitglieder und die An-
gestellten der Verwaltung ihre
Zigaretten an der frischen Luft
rauchen. (ABR)

Kabinen müssen weg


